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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.08.1974

Norm

ABGB §547

AußStrG §77

AußStrG §78

AußStrG §145 A

Rechtssatz

Die Bestellung eines Verlassenschaftskurators setzt das Vorhandensein eines Nachlaßvermögens voraus. Dies ergibt

sich schon daraus, daß die Bestellung des Kurators im Zuge der Verlassenschaftabhandlung erfolgt, letztere jedoch

vom Nachweis eines Vermögens abhängt (vgl Weiss in Klang 2. Aufl. III 129).
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